
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 21. Dezember 2004 

 

 Nr. 2004/2622   

Archivgesetz 

Eröffung eines Vernehmlassungsverfahrens 

  

1. Ausgangslage 

Die Staatskanzlei legt den Vernehmlassungsentwurf zu einem Archivgesetz vor. 

2. Beschluss 

 

2.1.  Auf Antrag der Staatskanzlei wird der Vernehmlassungsentwurf zu einem Archivgesetz in ers-

ter Lesung beraten und beschlossen.  

 

2.2.  Die Staatskanzlei wird ermächtigt und beauftragt, das Vernehmlassungsverfahren über diesen 

Entwurf durchzuführen. Die Vernehmlassungsfrist läuft bis Ende März 2005. 

 

Dr. Konrad Schwaller 

Staatsschreiber 

Beilage 

Vernehmlassungsentwurf 

 

 

Verteiler 

Regierungsrat 

Staatskanzlei (23) SCH, Stu, San, sca 

Staatsarchiv (10) 

Departemente 

Amt für Justiz (20, zu Handen der Gerichtsbehörden) 

Parlamentsdienste 

Amtsblatt (ste: Publikation Vernehmlassungsverfahren) 
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